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Verordnung 
vom 13. August 2013 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber bestimmten 

Personen aus Tunesien 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und 
gestützt auf die Beschlüsse 2011/72/GASP vom 31. Januar 2011, 
2011/79/GASP vom 4. Februar 2011 und 2013/409/GASP vom 30. Juli 
2013 des Rates der Europäischen Union verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 3. Februar 2011 über Massnahmen gegenüber 
bestimmten Personen aus Tunesien, LGBl. 2011 Nr. 58, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 
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Anhang Ziff. 4, 5 und 25 

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI, Tunesier, gebo-
ren am 7. Januar 1980 in Sabha (Libyen), Sohn von Yamina SOUIEI, 
Geschäftsführer eines Unternehmens, verheiratet mit Inès LEJRI; 
Wohnsitz: Résidence de l’Étoile du Nord - suite B - 7ème étage - appt. 
No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra -Tunis; Personal-
ausweisnr. 04524472. Die Person ist Gegenstand strafrechtlicher Er-
mittlungen der tunesischen Behörden im Zusammenhang mit der 
Mittäterschaft beim Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines öf-
fentlichen Amtes (ehemaliger Generaldirektor der Société Tunisienne 
de Banque und ehemaliger Generaldirektor der Banque Nationale 
Agricole) in der Absicht, Dritten ungerechtfertigte Vorteile zu ver-
schaffen und die Verwaltung zu schädigen. 

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI, 
Tunesier, geboren am 2. Dezember 1981 in Tunis, Sohn von Naïma 
BOUTIBA, verheiratet mit Nesrine BEN ALI; Personalausweisnr. 
04682068. Die Person ist Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen 
der tunesischen Behörden im Zusammenhang mit der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber eines öffentlichen Amtes (ehe-
maliger Präsident Ben Ali) in der Absicht, Dritten unmittelbar oder 
mittelbar Vorteile zu verschaffen, mit der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines öffentlichen Amtes (ehe-
maliger Präsident Ben Ali) in der Absicht, Dritten ungerechtfertigte 
Vorteile zu verschaffen und die Verwaltung zu schädigen, und mit 
der Mittäterschaft bei der Unterschlagung öffentlicher Finanzmittel 
Tunesiens durch den Inhaber eines öffentlichen Amtes (ehemaliger 
Präsident Ben Ali). 

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB, Tune-
sier, geboren am 13. Januar 1959, Sohn von Leïla CHAIBI, verheiratet 
mit Dorsaf BEN ALI, Generaldirektor eines Unternehmens; Wohn-
sitz: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis; Personalausweisnr. 00400688. 
Die Person ist Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen der tunesi-
schen Behörden im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Ein-
flussnahme auf den Inhaber eines öffentlichen Amtes (ehemaliger 
Präsident Ben Ali) in der Absicht, Dritten unmittelbar oder mittelbar 
Vorteile zu verschaffen und die Verwaltung zu schädigen, und mit 
der Mittäterschaft beim Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten ungerechtfertigte Vorteile 
zu verschaffen und die Verwaltung zu schädigen. 
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II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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